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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1972

Norm

ZPO §292

ZPO §351

ZPO §503 Z4 E4c2

Rechtssatz

Der Inhalt des Aktes eines Sozialversicherungsträgers - und damit auch die Frage, ob eine Invaliditätspension wegen

unfallskausaler Körperschäden gewährt wurde - kann nicht Gegenstand des Gutachtens eines ärztlichen

Sachverständigen sein. Da dies somit kein zusätzliches Beweismittel darstellt, kann eine unrichtige Auslegung des

Aktes durch die Untergerichte im Rahmen der Rechtsrüge vom OGH wahrgenommen werden.
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